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Richtlinien des Kreises Segeberg über die finanzielle Förderung vo.� Sportvereinen im Kreis Segeberg im Rahmen 

b) Träger der freien Jugendhilfe

Sofern der Verein ein Sportangebot für Kinder-und Jugeridliche gemäß diesen 
Richtlinien vorhält, ist eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe ge­
mäß § 75 Sozialgesetzbuch VIII (SGB) erforderlich. 
Der Verein schließt diesbezüglich gemäß § 8a /72 a SGB VIII zum Schu.tz von 
Kindern und Jugendlichen mit dem Kreissportverband Segeberg e.y. eine Trä­
gervereinbarung ab. 
Der Verein sorgt dafür, dass alle darin aufgeführten Vereinbarungen und not­
wendigen Vorgaben eingehalten werden. Ein vom Verein benanntes Mitglied 
des Vereinsvorstandes dokumentiert die Einsichtnahme der erweiterten Füh-
rungszeugnisse. 
Die vorstehend genannten Voraussetzungen zur Trägerschaft der freien Ju-

. gendhilfe gelten nicht für Vereine, die keinen Trainingsbetrieb für Kinder-und 
Jugendliche vorhalten. · · · 

c) Abschluss -einer Vereinbarung über die Tätigkeit im Verein

Zwischen den Übungsleiter*innen und dem Verein sowfe zwischen den Vereins­
manager*innen und dem Verein ist vor Aufnahme der Tätigkeit jeweils eine 
schriftliche Vereinbarung abzuschließen. Diese muss folgendes beinhalten:. 

• die Bezeichnung der auszuübenden Tätigkeit für den Verein
• die Festlegung der Höhe der Entschädigungen für die Tätigkeiten und die

damit verbundene_ Verpflichtung des Vereines, die zu erwartenden Zu­
schüsse des Kreises; die Zuschüsse der Gemeinde sowie mindestens den
Eigenanteil des Vereins gemäß den Richtlinien an die Person auszuzah­
len.

• Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß §
30a Bundeszentralregistergesetz, erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit,
sofern dies gemäß der Trägervereinbarung gemäß § 8a SGB VIII zwi­
schen dem Verein und dem Kreissportverband Segeberg e.V verpflich­
tend ist.

• Die für den Verein tätige Person verpflichtet sich zur Einhaltung der Vor­
gaben gemäß der Trägervereinbarung zum Kinder-u.nd Jugendschutz
und nimmt an entsprechenden Fortbildungsangeboten teil.

. • Die für den Verein tätige Person erklärt sich mit der Weitergabe sei­
ner/ihrer personenbezogenen Daten fm Zusammenhang mit der Auszah­
lung der Zuschüsse gemäß diesen Richtlinien an den Kreissportverband, 
den Kreis Segeberg sowie den Landesrechnungshof des Landes Schles­
wig-Holstein einverstanden.· 
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